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Kantone St. Gallen, Graubiinden, Aargau, Thurgau. 255

Art. 5. Sechiilerinnen, welche bisher den Arbeitssechulunter-
richt ihrer Klasse nicht oder nur zum Teil besucht haben, werden
fir diesen Unterricht nach Moglichkeit der ihren Kenntnissen
entsprechenden Klasse zugeteilt; jedoch ist der Besuch des Un-
terrichtes iiber die mit Erfolg bestandene 7. Primarklasse hinaus
nicht obligatorisch.

I~

XVIl. Kanton St. Gallen.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1928.

x- XVIIl. Kanton Graubiinden.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1928.

~

XIX. Kanton Aargau.
Mittelschulen und Berufsschulen.

Revision des Lehrplans der aargauischen Kantonsschule vom 27. Fe-
bruar 1909. (Vom 16. Februar 1928.)

XX. Kanton Thurgau.
1. Allgemeines.

I. Verordnung iiber die Verwaltung der Schulfondationen und das
Rechnungswesen der Schulgemeinden. (Vom 7. Mai 1928.)

| 2. Mittelschulen.
2. Reglement fiir die Maturitdtspriifung. (Vom Januar 1928.)

§ 1 Das Maturititszeugnis bildet fiir die
Schiiler des Gymnasiums den Ausweis, daB sie die erforderliche
geistige Reife und Schulbildung besitzen, um sich den Studien
an einer Hochschule widmen zu konnen.

§ 2. Dieser ,Maturititsausweis® wird ausgestellt teils
auf Grund einer Maturitidtspriifung in Verbindung mit
den Jahresileistungen (Erfahrungsnoten) in dem betref-
fenden Fach, teils auf Grund der Erfahrungsnoten allein (s. § 11).

§ 3. Zu dieser Maturitdtspriifung, welche im Herbst
stattfindet, haben nur solche Kandidaten Zutritt, welche minde-
stens wihrend des letzten vollen Jahres regelmiiBige Schiiler der
Anstalt waren. :



	Kanton Graubünden

